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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §56 Abs3;

EStG 1972 §41;

Rechtssatz

Es erscheint rechtlich unbedenklich, wenn die Behörde unter Heranziehung des § 41 EStG 1972 die Erwerbsmäßigkeit

einer Nebenbeschäftigung dann als gegeben annimmt, wenn die durch die Beschäftigung regelmäßig erzielten

Einkünfte die in § 41 EStG 1972 enthaltene Veranlagungsgrenze übersteigen.
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